
stände des StGB nicht unverändert geblieben. Sie waren 
vielmehr in den 80 Jahren grundlegenden Veränderun
gen unterworfen. Friedrich E n g e l s  schrieb zu den 
Fragen der Veränderlichkeit der moralischen Grund
sätze: „Von Volk zu Volk, von Zeitalter zu Zeitalter 
haben die Vorstellungen von Gut und Böse so sehr 
gewechselt, daß sie einander oft geradezu wider
sprechen“.1)

Es ist unmöglich, auf dem Gebiet der strafrechtlichen 
Beurteilung der Beleidigungsdelikte auch nur einen 
Schritt vorwärts zu tun, ohne sich über das Wesen 
der bei uns herrschenden Vorstellungen über die Ehre, 
über die bei uns herrschenden Moralanschauungen im 
klaren zu sein* 2). Eine Diskussion, die nicht von diesen 
Fragen ausgeht, kann keine befriedigende Lösung der 
offenen Fragen bringen und muß im Formalen stecken 
bleiben.

Der Moral- und Ehrbegriff ist ein Teil des bei uns 
herrschenden gesellschaftlichen Bewußtseins, das durch 
die ökonomischen Verhältnisse hervorgebracht wird. Die 
in der Deutschen Demokratischen Republik herrschen
den Produktionsverhältnisse tragen einen sozialistischen 
Charakter. Das gesellschaftliche Bewußtsein, also auch 
die Fragen der Ehre wie alle Fragen der Moral, wird 
deshalb entscheidend von den sozialistischen Produk
tionsverhältnissen her bestimmt. Was ist das Wesen des 
sozialistischen Ehrbegriffs? Der sozialistische Ehrbe
griff erhält seinen Inhalt dadurch, daß er unter Bedin
gungen entsteht, in denen die Formen des Verhaltens 
der Menschen zueinander von den Prinzipien der gegen
seitigen Hilfe und Zusammenarbeit bestimmt werden. 
Unter unseren Bedingungen hängt das Glück aller von 
dem Erfolg der gemeinsamen Bemühungen um die 
Steigerung der Produktion, um die Erhöhung des Le
bensstandards für alle, um die Erhaltung des Friedens 
für alle ab. Das Leben, das Glück, die Zukunft des 
einzelnen ist das Leben, das Glück, die Zukunft all 
seiner werktätigen Mitmenschen. Deshalb muß er das 
Leben und das Glück seiner Mitmenschen ebenso 
schätzen wie sein eigenes Glück. Seine Existenz setzt 
die Existenz des anderen voraus. Daraus entspringt die 
Achtung vor dem Mitmenschen, die „Liebe zu dem 
Nächsten“, der tiefe humanistische Inhalt unserer Ge
sellschaftsordnung. Jeder hat die Möglichkeit, große 
Leistungen beim Aufbau des Sozialismus zu vollbringen, 
jede gesellschaftlich notwendige Arbeit bringt Anerken
nung, Ehre und Ruhm. Die Anerkennung der Würde 
des anderen, seine volle und nicht nur formale Gleich
berechtigung, das ist der Ausgangspunkt, nach dem bei 
uns sich „Gut“ und „Böse“ bei der moralischen Bewer
tung seines Verhaltens bestimmt.

Diese Auffassung von der Ehre, die sich in einer Gesell
schaftsordnung herausgebildet hat, in der nicht mehr 
die Ausbeutung des Menschen und der kapitalistische 
Konkurrenzkampf die Beziehungen der Menschen zu
einander entscheidend bestimmen, unterscheidet sich 
selbstverständlich wesentlich von den bürgerlichen Vor
stellungen über die Ehre. Zwar geht auch der Ehrbe
griff des Bürgertums von einer Gleichheit der Menschen 
aus. Gegenüber der feudalen Ständeordnung, die auf 
der offenen Ungleichheit beruhte, die weder Ehre noch 
Ehrenschutz des Bauern, des Hörigen kannte und in 
denen bestimmte Berufe zur Ehrlosigkeit führten, war 
das gewiß ein historischer Fortschritt. Aber die Gleich
heit bestand in der äußerlich gleichen Chance für jeden, 
Ausbeuter zu werden und im Konkurrenzkampf die 
Ausbeuterstellung zu festigen. In der bürgerlichen Ge
sellschaftsordnung beruht das Glück des einzelnen auf 
dem Unglück seiner Mitmenschen, seine Existenz auf 
der vernichteten Existenz der anderen, ja sein Leben 
— infolge der Unvermeidlichkeit der Kriege, die die 
kapitalistische Gesellschaftsordnung mit sich bringt — 
auf dem Tod der anderen. M a r x  sagt hierüber:

„Das Kapital hat einen Horror vor Abwesenheit 
von Profit oder sehr kleinem Profit, wie die Natur
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vor der Leere. Mit entsprechendem Profit wird 
Kapital kühn. Zehn Prozent sicher, und man kann 
es überall anwenden; 20 Prozent, es wird lebhaft; 
50 Prozent, positiv waghalsig; für 100 Prozent 
stampft es alle menschlichen Gesetze unter seinen 
Fuß; 300 Prozent, und es existiert kein Verbrechen, 
das es nicht riskiert, selbst auf Gefahr des Galgens. 
Wenn Tumult und Streit Profit bringen, wird es 
sie beide encouragieren.“3)

In diesen Beziehungen, die vom Wolfsgesetz des 
Kampfes aller gegen alle beherrscht waren, galt es, 
eine „neutrale Zone“ wie einen Schutzpanzer um jeden 
einzelnen zu ziehen, nicht zuletzt deshalb, um den An
s c h e i n  einer Gleichberechtigung aufrechtzuerhalten. 
Dieser Aufgabe sollte der Ehrbegriff und der Ehren
schutz dienen. (Für Deutschland wäre hierzu zu be
merken, daß die Gerichte des kapitalistischen Staates 
infolge dessen bürgerlich-feudalen Charakters diese 
Aufgabe nicht einmal annähernd erfüllten, was z. B. 
aus dem besonderen Schutz der „Offiziersehre“, der offi
ziellen oder inoffiziellen Duldung des Duells als Mittels 
des Ehrenschutzes bestimmter Kasten hervorgeht.)

Es wäre falsch zu glauben, daß unsere Vorstellungen 
über die Ehre, wie sie sich infolge der revolutionären 
Umwälzungen der gesamten gesellschaftlichen Verhält
nisse nach 1945 herausgebildet und gefestigt haben, un
mittelbar aus diesen bürgerlichen Ehr- und Moralauf
fassungen hervorgehen. (Noch weniger wird jemand auf 
den Gedanken kommen, irgendwelche Verbindungen 
mit imperialistischen „Moralprinzipien“ — lies: Prin
zipien der Unmoral — herzuleiten.) Vielmehr sind die 
bei uns herrschenden Auffassungen über Ehre und Moral 
hervorgegangen aus den Ehr- und Moralbegriffen des 
deutschen Proletariats.

Die oben beschriebenen bürgerlichen Moralbegriffe 
waren nicht die einzigen, die im kapitalistischen Staat 
existierten. Sie sind vielmehr die Anschauungen der 
Kapitalistenklasse, sie gehören zu ihrer Ideologie. Ge
wiß ist das ganze Streben der Kapitalistenklasse darauf 
gerichtet, ihre gesamte Ideologie und damit auch ihren 
Ehr- und Moralbegriff der Arbeiterklasse zu oktroyie
ren, gewiß nützt sie dabei nach Kräften alle ihr zur 
Verfügung stehenden Mittel der Massenbeeinflussung 
und hat dabei auch bei zurückgebliebenen und kor
rumpierten Schichten der Arbeiterklasse Erfolg. In dem 
Maße jedoch, in dem sich das Klassenbewußtsein der 
Arbeiterklasse herausbildet, entwickelt diese ihre eige
nen Begriffe von Gut und Böse, von „ehrenhaft“ und 
„unehrenhaft“. Allerdings wurde die Ehre des Arbei
ters nicht vom kapitalistischen Gericht geschützt, sie 
entsprach nicht den Anschauungen der herrschenden 
Schicht, nichtsdestoweniger beruhte sie auf dem Ehr
begriff der überwältigenden Mehrheit. Kein kapita
listisches Gericht wird jemals auf den Gedanken ge
kommen sein, in der Bezeichnung „Streikbrecher“ eine 
Beleidigung eines Arbeiters zu sehen — kein klassen
bewußter Arbeiter wird allerdings vom kapitalistischen 
Gericht erwartet haben, daß es sich für den Schutz 
seiner Arbeiterehre einsetzt, war es doch nicht s e i n  
Gericht. Unter den Bedingungen des Imperialismus er
hält und festigt die Arbeiterklasse nicht nur ihre An
schauungen über Gut und Böse, sie strahlt infolge ihres 
patriotischen Kampfes um die demokratischen Grund
rechte und um die Erhaltung der Nation ihre Ansichten 
in weitem Maße sogar auf die Mittelschichten und auf 
Teile der nationalen Bourgeoisie aus.

Dem Einfluß der Arbeiterklasse ist es also in erster 
Linie zu verdanken, wenn nach 1945 allgemein die Be
zeichnungen „alter Nazi“, „Faschist“ als Beleidigung 
empfunden wurden (was allerdings von reaktionären 

‘Kräften z. T. dazu ausgenutzt wurde, um gegen Anti
faschisten mit Beleidigungsprozessen vorzugehen). Sehr 
bald wurde Schieberei und Schwarzhandel sowie Preis
treiberei, Warenhortung und Kompensation vom „Ka
valiersdelikt“ zum allgemein moralisch zu ächtenden, 
unehrenhaften Verhalten. Gerade hierin zeigt sich die 
Bewertung des faulenzenden Parasiten durch den Ar
beiter mit seiner Vergangenheit als Ausbeutungsobjekt. 
Immer mehr wurde die Einstellung zur Arbeit und zum 
Volkseigentum der generelle Gradmesser für den Ruf 
eines Menschen.

3) Marx, Das Kapital, Bd. I S. 801.
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